
 

 

 

Mietvertrag für den Verleih einer Fotobox  

 

 

 

1. Vertragsparteien 

Dieser Mietvertrag wird geschlossen zwischen: 

• Vermieter:  Ralf Schneider 
Schulstr. 2, 54649 Waxweiler 
Handy: 0151 50756035, E-Mail: kontakt@fotoboxeifelmosel.de 
 

• Mieter:  Name: __________________________________________ 
Straße:  __________________________________________ 

 PLZ, Ort:  __________________________________________ 
   Tel.:   __________________________________________ 
   E-Mail:  __________________________________________ 
 
• Veranstaltungstag:   __________________________________________ 
• Veranstaltungsort:   __________________________________________ 

2. Mietgegenstand 

• Wunsch-Paket:   __________________________________________ 
Eine Übersicht finden Sie hier: https://fotoboxeifelmosel.de/preise 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Vermietung einer Fotobox inklusive Zubehör (je nach 
Wunsch-Paket) - nachfolgend „Mietgegenstand“ genannt. 

3. Mietdauer 

Die Mietdauer beginnt und endet nach Vereinbarung. 

 

 

https://fotoboxeifelmosel.de/preise


 

4. Mietpreis 

Die Mietgebühr richtet sich nach dem Preis des Wunsch-Pakets, bzw. dem im Angebot bzw. 
Auftrag vereinbarten Preis und ist unabhängig davon zu bezahlen, ob die Geräte tatsächlich 
benutzt wurden. Eine vorzeitige Beendung der Geräte bewirkt keine Vergünstigung der 
Mietgebühr. 

Der Gesamtpreis ist bei Rückgabe bar, spätestens aber 7 Tage nach Beginn der Mietdauer auf das 
folgende Konto zu überweisen: 

• Kontoinhaber: Ralf Schneider    
• IBAN: DE45 5005 0201 1243 4347 65   
• BIC: HELADEF1822     oder alternativ per Paypal-Freunde an: 
• 1822direkt - Frankf. Sparkasse   ralfschneider@gmx.de 

5. Umgang mit den Bilddaten 

Der Mieter trägt die Verantwortung für die per WLAN abgespeicherten oder im Internet geteilten 
Bilder der Gäste. Der Vermieter haftet nicht für die Verbreitung der Bilddaten.  

6. Schadenersatzansprüche  

Unvorhergesehene, vom Vermieter nicht verschuldete Ereignisse, gleichgültig ob beim Vermieter 
oder seiner Lieferanten, wie z.B. Streik, Aussperrung, Unfallschaden, überdurchschnittliche 
Verkehrsbehinderung, technisches Versagen, Betriebsstörungen, behördliche Anordnungen etc. 
berechtigen den Vermieter, unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen des Mieters, vom 
Mietvertrag zurückzutreten oder den Beginn der Mietzeit, um die Dauer der Verhinderung 
hinauszuschieben. 

7. Mietbedingungen  

7.1 Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand sorgsam zu behandeln und nur 
besgmmungsgemäß zu verwenden. 
 

7.2 Der Mieter verpflichtet sich dazu, den Mietgegenstand vor Um- oder Herunterwerfen sowie 
vor Kontakt mit Flüssigkeiten zu schützen. Bei der Kabellegung hat der Mieter alle damit 
verbundenen Gefahrenquellen abzusichern. Der Mieter hat für eine störungsfreie 
Stromversorgung während des Gebrauches Sorge zu tragen. Keine Mitbenutzung durch andere 
Geräte oder Generatoren. 
 

7.3 Der Mietgegenstand darf nicht außerhalb geschlossener Gebäude aufgestellt werden, es sei 
denn, es ist vom Vermieter genehmigt und vor schlechtem Wejer geschützt. Hierfür muss eine 
Schlechtwejervariante vom Mieter im Vorfeld garangert sein.  
 

7.4 Eine Untervermietung der Geräte ist nicht erlaubt.  
 

7.5 Dem Mieter wird es ausdrücklich untersagt, ohne vorherige Absprache mit dem Vermieter, 
Einstellungen an dem Mietgegenstand zu verändern. Dies bezieht sich insbesondere auf 
Einstellungen der Sokware.  
 
 



 

7.6 Der Mieter haket für alle Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder vorsätzliche 
Beschädigung während der Mietzeit an dem Mietgegenstand und Zubehör durch ihn, seine Gäste 
oder Drije entstehen. Auch den Schaden der zufälligen Beschädigung, sowie Schäden aufgrund 
höherer Gewalt trägt der Mieter. Im Falle von Beschädigungen oder Abhandenkommens des 
Mietgegenstandes in Gänze oder zum Teil hat der Mieter den entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Sollten dadurch bedingt nachfolgende Vermietungen des Mietgegenstandes storniert werden 
müssen (z.B., weil der Mietgegenstand zum Mietbeginn des nachfolgenden Mietvertrages noch 
nicht wieder voll funkgonstüchgg ist) hat der Mieter auch den hierdurch entstandenen Schaden 
auszugleichen. Dem Mieter wird vom Vermieter eine Rechnung über die Kosten der Behebung 
der Schäden gestellt. Der Mieter haket nicht für Defekte, die offensichtlich ohne äußere 
Einwirkung und auf altersbedingten Verschleiß der Geräte zurückzuführen sind. Sollte der 
Mietgegenstand oder ein Teil davon entwendet werden, ist der Mieter verpflichtet, umgehend 
polizeiliche Anzeige zu erstajen und den Vermieter zu benachrichggen. 
 

7.7 Im Falle unvollständiger Leistungserbringung seitens des Vermieters beschränkt sich die 
Hakungsverpflichtung maximal auf den vereinbarten Mietpreis. Darüber hinaus gehende 
Ansprüche seitens des Mieters sind ausgeschlossen. 

8. Rückgabe 

Der Mietgegenstand ist am Ende der Mietdauer in einwandfreiem Zustand zurückzugeben. 
Schäden oder Verluste sind dem Vermieter unverzüglich zu melden. 

9. Stornierung 

Bei Stornierung des Mietvertrages gelten folgende Bedingungen: 

• Bis 30 Tage vor Mietbeginn: kostenfrei 
• 29 bis 14 Tage vor Mietbeginn: 25% des Mietpreises 
• 13 bis 3 Tage bis Mietbeginn: 50% des Mietpreises 
• 2 Tage bis Mietbeginn: 75% des Mietpreises 

10. Zusatzleistungen 

Auf Wunsch kann ein Drucker und dazu gehöriges Material, sowie spezielle Foto-Designs 
hinzugebucht werden. 

11. Datenschutz 

Der Vermieter verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten des Mieters nur im Rahmen der 
geltenden Datenschutzgesetze zu verwenden und nicht an Dritte weiterzugeben. 

12. Schlussbestimmungen 

12.1 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schrikform. 
 

12.2 Sollten einzelne Besgmmungen dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Besgmmungen unberührt. 
 
 
 



 

13. Allgemeines 

13.1 Mit der vollständigen Bezahlung des Gesamtbetrages geht das vereinbarte Nutzungsrecht an 
den Mieter über. Das Urheberrecht verbleibt beim Vermieter. 
 

13.2 Für jeden Tag außerhalb des Rückgabedatums, der ohne Genehmigung erfolgt, wird eine 
Gebühr von 25,00 € fällig. Wenn die verzögerte und nicht abgesprochene Rückgabe eine 
Folgebuchung verhindert, trägt der Mieter die entstehenden Ausfallkosten. Diese können bis zu  
650,00 € betragen. 
 

13.3 Kann die Veranstaltung aufgrund von höherer Gewalt (z.B. Unfall, Krankheit o.ä.) nicht 
durchgeführt werden, verzichtet der Vermieter auf das Einverlangen der vereinbarten Kosten. 
 

13.4 Ist es dem Vermieter aufgrund von höherer Gewalt (z.B. Unfall, Krankheit o.ä.) nicht möglich, 
den Aukrag auszuführen oder die Bilder innerhalb von 4 Wochen zu liefern, verzichtet der Mieter 
auf Schadenersatzforderungen bzw. die Abwälzung etwaiger Mehrkosten auf den Vermieter. Der 
Vermieter bemüht sich in diesem Fall jedoch dringend, eine einvernehmliche Lösung zu finden. 
 

13.5 Flyer, Visitenkarten und Beschrikungen auf der Fotobox dürfen nicht ohne eine zusätzliche 
Vereinbarung überklebt oder enrernt werden. Zudem ist eine Anbringung von Auslebern 
und/oder Plakaten und/oder ähnlichen Druckerzeugnissen auf der Fotobox ohne Genehmigung 
des Vermieters nicht gestajet. 
 

13.6 Der Mieter bestäggt, dass er die Fotobox inklusive Einweisung (live oder als Video) erhalten 
hat. Für Fehler in der Funkgon der Fotobox oder schlechte Bildergebnisse, die entstehen, weil der 
Mieter Gegenstände der Übergabe verlegt hat (zum Beispiel fehlende Anschlusskabel) oder 
falsche Einstellungen getroffen hat (zum Beispiel beim Blitz) oder die Fotobox nicht mit dem 
vorhandenen Internet verbunden bekommt, haket der Mieter selbst und kann nicht den 
Vermieter verantwortlich machen. 
 
14. Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne Besgmmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Besgmmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaklichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen bzw. durchführbaren Besgmmung verfolgt haben. Die vorstehenden Besgmmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhak erweist. Durch 
Unterzeichnen vorliegender Offerte gilt diese als Vertrag. Der Vertrag trij in Krak und das Datum 
ist verbindlich gebucht, wenn der Mieter diesen bis spätestens 30 Tage nach Zustellung des 
Vertrages unterzeichnet an den Vermieter zurückgeschickt hat.  
 

Es gelten die allgemeinen Geschäksbedingungen von EntwicklerS.de 
 

Mit dem vorliegenden Vertrag erklären sich einverstanden: 

Mieter:      Vermieter: 
 

____________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum      Ort, Datum 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Unterschrik      Ralf Schneider 

 


